
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/2/7 11Os238/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1966

Norm

KFG 1955 §85 Abs6 F1

StVO §23 Abs5

StVO §102

Rechtssatz

Die im § 85 Abs 6 KFG normierte Verp7ichtung des Kraftfahrzeuglenkers, bei Entfernung vom Fahrzeug dasselbe gegen

mißbräuchliche Inbetriebnahme zu sichern, wurde durch die Novellierung des § 23 Abs 5 StVO (Punkt 19 der StVONov

1964) nicht berührt.
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